
. 

Wilhelmsgymnasium 
 

Mietvertrag über ein Schließfach der Schule 
 

Angaben des Schülers: 
 
Name: ___________________________ Vorname: ______________________ 

Straße: ___________________________ Wohnort: ______________________ 

Telefon: __________________________ E-Mail:   ______________________ 

Klasse: ___________________________ Schuljahr:______________________ 

Erziehungsberechtigte/r: ____________________________________________ 

1. Mietobjekt:  
Der Mieter (Erziehungsberechtigter) erhält für sein Kind ein Schulschließfach.  

Der Schlüssel wird gegen Bezahlung (20,- € pro Schuljahr) und Kaution (einmalig 20,- €) im 
Sekretariat ausgehändigt. Ein zweiter Schlüssel kann gegen Kaution ausgehändigt werden, um 
z. B. eine Mitnutzung (Geschwister/Freund) zu erlauben.   

2. Mietzeit:  
Die Vertragsdauer beläuft sich jeweils auf ein Schuljahr und kann durch Rückgabe des 
Schlüssels jeweils zum Halbjahr gekündigt werden. Bei zweckwidriger Nutzung des 
Schließfaches, z. B. Verstoß gegen die Hausordnung der Schule, ist die Schule berechtigt, den 
Mietvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

3. Zahlungsvereinbarung: 
Die Schlüsselkaution ist generell in bar bei Aushändigung des Schlüssels im Sekretariat zu 
hinterlegen. Die Jahresmiete (20,00 €) ist rechtzeitig zum 01.08. auf das Konto: Dr. Hans-
Jürgen Ziegler, Kasseler Sparkasse, BLZ: 52050353, Konto-Nummer.: 1 066 275 140, unter 
Angabe des Schülernamens und der Schließfachnummer zu überweisen. 
4. Sonstige Pflichten des Mieters: 
Der Mieter  verpflichtet sich, das Schließfach pfleglich zu behandeln und sauber zu halten. 
Am Schuljahresende ist das Fach restlos leer zu räumen. Während der Sommerferien werden 
von der Schule Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Versicherung des Schließfachinhaltes 
obliegt dem Mieter. Eine Haftung für den Schließfachinhalt wird von der Schule 
grundsätzlich nicht übernommen. Der Verlust des Schlüssels ist der Schule sofort anzuzeigen. 
Die Kaution wird dann zur Beschaffung eines neuen Schlüssels einbehalten. 

5. Sonstige Vereinbarungen: 
Die Schulleitung ist im Besitz eines Hauptschlüssels. Sie ist berechtigt, das Schließfach in 
Gefahrensituationen ohne Zustimmung der Mieter zu öffnen.  
 
 
_______________________  _______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Erziehungsberichtigen 
  

______________________________ 
      Unterschrift des Schülers 


